
SVBL BV gü 3/01 

Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 14.11.2025  
  
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/II/16/27/11/2025   
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 27.11.2025  

 
 

Gegenstand der Vorlage: 
Abschluss einer Zweckvereinbarung für den Bereich des Personenstandswesen mit der Stadt-
verwaltung Frohburg 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad beschließt den Abschluss einer Zweckvereinbarung für den Bereich 
des Personenstandswesen mit der Stadtverwaltung Frohburg. 
 
Begründung: 
Zur Aufrechterhaltung der Bearbeitung von Angelegenheiten im Personenstandswesen ist eine 
Zweckvereinbarung für Abwesenheitszeiten und Eheschließungen im Jahr 2026 und 2027 von 
Nöten. Die Zweckvereinbarung mit der Stadtverwaltung Frohburg endet zum 31.12.2027.  
Die Entscheidung über den Abschluss einer Zweckvereinbarung kann der Gemeinderat nach §28 
Abs. 2 Nr. 21 SächsGemO nicht übertragen.  
 
 
 
 

 
bereits gefasste Beschlüsse:  
aufzuhebende Beschlüsse: --- 
 
finanzielle Auswirkungen:   
      
Produktkonto Finanzhaushalt:      
- einmalige Kosten:            
- laufende Kosten:            

- zu erwartende Erträge :  
- jährliche Belastung:         -- 
 
- Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin.  HA x OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin.  HA x Bau  OA    Presse  

 


